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Ich überlasse Ihnen die Bekanntmachung dieser nähern Bestimmungen
in Ihren Wirkungskreisen, so wie die Fürsorge für deren Anwendung in den

dazu geeigneten Fällen. «-

Sedan, den Zten September 1817.

Friedrich Wilhelm.
An das Staatsminisieri

(N. 45a.) Verordnung vom öten Oktober 1377., wegen Verwürkung des Landwehr=

Kreugzes.

Ochbestimme hiermit, daß in denen Fällen, wo bei dem stehenden Hecre
auf Verlust des National-Militair-Abzeichens erkannt wird, bei der Land-
wehr auf Verlust des Landwehr-Kreuzes erkammt werden soll; und trage

dem Militair-Justiz=Departement auf, dic nöthigen Bekanntmachungen da-
nach zu erlassen. Bertin, den Sten Oktober 1817.

Friedrich Wilhelm.
An

das Militair-Juftiz-Deparkement.

 o. 453.) Vererdnung vom 3 8slen Oktober 1817., bektessend die Ernennung eines Sub-

stituten des Präsidenten im Stkaatsrath.

D, nach dem §. 22. der Verordnung wegen Einfährung des Staatsratbs

vom 2osten März d. J. feststebt, daß Ich in Behinderungsfällen des Präji-
denten des Staatsraths, zu den Sitzungen desselbencinMitgliedalsinterimisti-
schen Präsidenten ernenne, und der zeitige Präsident, der Staatskanzler
Fürst von Hardenberg, durch einc Reise in die Rheinprovinzen abgehal-

ten werden wird, den Sitzungenbeider bevorstehenden. Eröffnung des Staats-

raths
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raths personlich beizuwohnen; so substieutre Ich ihm den Staatsminister
Freiherrn von Altenstein, und veranlasse zugleich den Min#ler= Staats=
Sekretair, der im F. 77. der gedachten Verordnung wegen der dem Präsidenten
zu machenden nachtäglichen Vorlegung der Protokolle bei Vertretungsfällen,
gegebenen Anweisung zu genügen. ·

Berlin, den 2gsten Oktober 1817.

Friedrich Wilhelm.

An den Staatsratb.

(No. 454.) Allerhdchste Kabineesorder vom 1 Iten November 1817., betreffend die Veran-

derungen und resp. Bestätigung der AbthrilungendesStaatsraths.

N.= dem F. 0. der Verordnung wegen Einführung des Staatsraths, habe

Ich Mir vorbehalten, zu Anfang einesjeden JInhres die Abtheilungen dessel-
ben zu verändern, oder zu besté4tigen.Daßz-Absterben des Bischofs Sack und
die Anstellung des Freihrrrn von Altenstein und des Staareministers von

Klewitz zu besonderen Ministerien, veranlassen Mich, bei der Abtheilung
für den Cultus und die Erziehung statt des ersteren den Hofprediger Eylert

in Potsdam, statt der beiden letzteren aber in der Abtheilung für die innern

Angelegenheiten, und in der für den Handel, den Stantsminister von Brock-

hausen zu ernennen. Uebrigens bestätige Ich die Abtheilungen wie sie sind,
für das Jahr 1818.

Berlin, den 13ten November 1817.

Friedrich Wilhelm.

An den

Staatskanzler Herrn Fürsten v. Hardenberg.
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